
Beitrag zu den Sozialabgaben der 
Pfarrhaushälterinnen  

seitens der CEI (Italienische Bischofskonferenz) 

 
Voraussetzung: Die Pfarrhaushälterin ist bei der INPS 

regulär angemeldet und Sie zahlen viermal im Jahr die 
INPS – Beiträge 

 

Information: 
- die CEI (Italienische Bischofskonferenz) zahlt einen 

Beitrag zu den Sozialabgaben der 
Pfarrhaushälterinnen in Höhe von € 1,69/ Stunde 

für max. 18 Wochenstunden  
- das Ansuchen um den Beitrag erfolgt über das 

Diözesaninstitut für den Unterhalt des Klerus (DIUK) 

- das Ansuchen ist wie die Einzahlungen der 
Sozialbeiträge viermal im Jahr beim DIUK 

abzugeben, mit einer Kopie der Einzahlungsscheine 
- das DIUK leitet die Ansuchen um Beitrag weiter 

an das Zentralinstitut in Rom, welches zweimal im 

Jahr die Beiträge im Rahmen der monatlichen 
Ausgleichszahlungen an die Pfarrer ausbezahlt 

 
Was muss ich tun, um einen Beitrag zu 
bekommen? 

1. beim DIUK ein Antragsformular holen 
2. nach der Einzahlung (immer bis zum 10. des dem 

Trimester folgenden Monats  viermal im Jahr – 10.01, 
10.04, 10.07, 10.10.) das ausgefüllte Ansuchen 

und eine Kopie der Einzahlungsscheine bis Ende 
des Monats an das DIUK schicken 

 

Zuständige Mitarbeiterin beim DIUK: Claudia Heiss 
Für eventuelle Fragen in allgemeinen 

Versicherungsangelegenheiten ist Herr Andreas Kolhaupt 
jeden zweiten Mittwoch Nachmittag (bitte telefonisch 

anmelden) im Büro des DIUK anwesend (oder sonst nach 

Vereinbarung im KVW in Brixen 0472/836060). 


